
Gemeinde B-Plan Nr. 6 Abwägung 
Elmenhorst/Lichtenhagen Wohngebiet Strandweg der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

Anlage 1 
zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

 
TOP: .................... 

 
 
 
 
Übersicht zur Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 
der Öffentlichkeit am Entwurf 
 
 
 
Zum Entwurf vom 20.10.2020 wurden 24 Stellungnahmen angefordert. Es wurden 20 
Stellungnahmen abgegeben. 

2 Stellungnahmen enthalten Anregungen, die berücksichtigt wurden. 

Unberücksichtigte Anregungen / Bedenken: keine 

__________________________________________________________________________ 

Während der öffentlichen Auslegung sind 14 Äußerungen von betroffenen Anwohnern 
eingegangen. Die Äußerungen werden auf den Seiten 10-39 behandelt. 

__________________________________________________________________________ 

Durch die Berücksichtigung von Anregungen ergeben sich Änderungen/Ergänzungen an der 
Planzeichnung und in der Begründung:  

Teil A: Planzeichnung: 
− nachrichtliche Übernahme des Grenzverlaufs des Landschaftsschutzgebiets Kühlung 
− Reduzierung des Plangeltungsbereichs um das Flurstück 4/64 

 
Teil B: Text: 

− Wegfall der Festsetzung 1.6 (entbehrlich, weil Verkehrsflächen Leitungsrechte 
einschließen) 

Begründung: 

− Einfügung von zitierten Textpassagen aus dem Schreiben vom 21.06.2021 des 
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung an den Petitionsausschuss 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

− Erläuterung der Notwendigkeit der ringförmigen Verlegung der Trinkwasserleitung  

− Ergänzung zum Antrag auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet 

− Anpassung der Flächenbilanz 
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 Behörde Adresse Antwort vom Anmerkungen 

1 Amt für Raumordnung und 
Landesplanung   Region /Rostock  

Doberaner Str. 114 
18057 Rostock 03.12.20 landes- und regionalplanerische Belange stehen den Planungszielen nicht 

entgegen 

2 Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 

Am Wall 3-5 
18273 Güstrow 

14.12.20 siehe Seite 5-6 

2a Umweltamt 
Untere Bodenschutzbehörde 20.11.20 keine Einwände,  

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen im Plangebiet nicht bekannt 

2b Umweltamt,  
Untere Naturschutzbehörde  15.12.20 siehe Seite 7 

2c Untere Denkmalschutzbehörde 09.12.20 keine Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege berührt 

2d Umweltamt,  
Untere Wasserbehörde 19.11.20 keine Einwände 

3 Straßenbauamt Stralsund Greifswalder Chaussee 63b 
18439 Stralsund 19.11.20 keine Anregungen oder Bedenken 

4 
e.dis Netz GmbH 
Regionalbereich Mecklenburg- 
Vorpommern  

Am Stellwerk 12 
18233 Neubukow   

5 HanseGas GmbH Ahornring 5 
18184 Roggentin 17.11.20 keine Leitungen im Plangebiet vorhanden 

6 Stadtwerke Rostock AG PF 15 11 33 
18063 Rostock 10.12.20 Hinweis auf vorhanden Erdgasleitungen in Stichwegen 

7 Nordwasser GmbH Carl-Hopp-Str. 1 
8069 Rostock 11.12.20 

keine grundsätzlichen Einwände oder Bedenken, vorhandene Bebauung ist voll 
erschossen; 
wenn gesamte ringförmige Verkehrsfläche öffentlich gewidmet wird, dann 
entfällt erforderlicher Schutzstreifen beidseits der Trinkwasserleitung 

8 Warnow-Wasser und Abwasserverband 
(WWAV) 

Carl-Hopp-Str. 1 
18069 Rostock 03.12.20 keine grundsätzlichen Einwände; 

Stellungnahme vom 08.04.20 weiter gültig 

9 Wasser- und Bodenverband  
"Untere Warnow-Küste" 

Alt Bartelsdorfer Str. 18a 
18146 Rostock 16.11.20 keine Gewässer 2. Ordnung oder Anlagen des WBV vorhanden; 

keine Einwände oder Bedenken 

10 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Mittleres Mecklenburg 

An der Jägerbäk 3 
18069 Rostock 07.12.20 

keine grundsätzlichen Bedenken; 
Hinweis auf vorhandene Windenergieanlagen in Umgebung (Schall innerhalb 
der zulässigen Grenzwerte und Schattenwurf) 
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 Behörde Adresse Antwort vom Anmerkungen 

11 GDMcom  Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 13.11.20 keine Einwände 

12 50Hertz Transmission GmbH  Heidestr. 2 
10557 Berlin 18.11.20 keine Anlagen vorhanden, keine Einwände 

13 Deutsche Telekom Technik GmbH Biestower Weg 20 
18198 Kritzmow 12.11.20 keine grundsätzlichen Einwände; 

Telekommunikationslinien im Plangebiet vorhanden 

14 T-Mobile 
Telekom Deutschland GmbH 

Landgrabenweg 151 
53227 Bonn   

15 DFMG Deutsche Funkturm GmbH  Gartenstr. 217 
48147 Münster   

16 Ericsson Services GmbH  
Contract Handling Group 

Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 07.12.20 keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben 

17 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Rheinstr. 15 
14513 Teltow 03.12.20 keine Belange betroffen  

18 Vodafone Kabel Deutschland GmbH Eckdrift 81 
19061 Schwerin   

19 
Handwerkskammer Ostmecklenburg-
Vorpommern Hauptverwaltungssitz 
Rostock 

Schwaaner Landstraße 8 
18055 Rostock 14.12.20 weder Bedenken noch Anregungen 

20 Industrie- und Handelskammer Rostock 
Postfach 105240 
Ernst-Barlach-Straße 1 - 3 
18010 Rostock 

10.12.20 siehe Seite 8-9 

 

Nachbargemeinden Adresse   

1 Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Amt für Stadtentwicklung,  
Stadtplanung und Wirtschaft 
Neuer Markt 3 
18055 Rostock 

  

2 Gemeinde Börgerende-Rethwisch 
Der Bürgermeister 

Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

03.12.20 Zustimmung der GV 

3 Gemeinde Ostseebad Nienhagen  
Der Bürgermeister    

4 
Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen 
Der Bürgermeister 
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Nachbargemeinden Adresse   

5 Gemeinde Lambrechtshagen 
Der Bürgermeister 

Amt Warnow-West 
Schulweg 1a, 18198 Kritzmow 11.11.20 keine Hinweise oder Bedenken 

 
 
Anwohner Strandweg Datum Hinweise und Abwägung Klarnamen 

A betroffene Eigentümer 04.12.20 Seite 10 Strandweg 11, Gerd und Ute Pentzek 

B betroffene Eigentümer 29.11.20 Seite 11 Strandweg 12, Monika und Ulf Poschmann 

C betroffene Eigentümer  30.11.20 Seite 12-13 Strandweg 13, Doris und Manfred Kostyra 

D betroffene Eigentümer 02.12.20 Seite 14-15 Strandweg 14, Roswitha Bauermeister, Erbengemeinschaft Bauermeister 

E betroffene Eigentümer  03.12.20 Seite 16-17 Strandweg 15, Astrid und Werner Iffländer 

F betroffene Eigentümer 31.11.20 Seite 18 Strandweg 17, Waltraud und Walter Mohrmann 

G betroffene Eigentümer 30.11.20 Seite 19 Strandweg 18, Christian Hanisch, Marie-Luisa Giermann 

H betroffene Nutzer 10.12.20 Seite 20 Strandweg 19, Dieter Babke 

I betroffene Eigentümer 18.11.20 Seite 21-22 Strandweg 19, Jörg und Jana Nitschke 

J betroffene Eigentümer 06.12.20 Seite 23 Strandweg 20, Hans-Joachim und Ulrike Schlotter 

K betroffene Eigentümer 01.12.20 Seite 24 Strandweg 21, Ulrike und Peter Rohde 

L angrenzender Eigentümer 01.12.20 Seite 25 Strandweg 22, Matthias und Katrin Papenhagen 

M betroffene Eigentümer 09.12.20 Seite 26 Strandweg 13+15 

N betroffene Eigentümer 22.10.20 Seite 27-39 Strandweg 16, Dr. Peter Meyer 
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Landkreis Rostock, 
Amt für Kreisentwicklung Stellungnahme vom 14.12.2020 Reg.-Nr. 2 
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Landkreis Rostock, 
Amt für Kreisentwicklung Stellungnahme vom 14.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. 2 

 
 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die ausführliche Stellungnahme und berücksichtigt 
die Hinweise folgendermaßen: 
 
zu 2. Flächennutzungsplan 
Die Gemeinde arbeitet an der Änderung des Flächennutzungsplans und wird in 
diesem Zusammenhang prüfen, ob im Bereich Strandweg die Darstellung einer 
Wohnbaufläche mit einer Größe von weniger als 0,5 ha umsetzbar ist. 

zu 3. Ringstraße 
Die Gemeinde ist mit allen Eigentümern im Gespräch, um die privatrechtlichen 
Probleme, die der vollständigen Nutzung der Ringstraße entgegenstehen, zu lösen.  

zu 5. 
?? 

zu 7. 
Die Inhalte der Fachstellungnahmen wurden berücksichtigt.  
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Landkreis Rostock, 
Untere Naturschutzbehörde Stellungnahme vom 15.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. 2b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und berücksichtigt die Hinweise 
folgendermaßen: 
 
Der Antrag auf Herauslösung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde für die 
Gemeinde durch das Amt Warnow-West am 02.02.2021 bei der Unteren 
Naturschutzbehörde gestellt. 
 
Für den Bereich nördlich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr.6 wäre 
in dem Zusammenhang zu klären, ob dieser Bereich mit den dort vorhandenen 
Garagen auf dem Flurstück 189 im Landschaftsschutzgebiet verbleiben kann oder 
ebenfalls herausgenommen werden sollte. Das vorhandene Schild, das den Beginn 
des Landschaftsschutzgebietes Kühlung im Gelände markiert, befindet sich 
nördlich angrenzend an den Garagenkomplex. 
 
Die z.Zt. gültige Grenze des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurde nachrichtlich 
in die Planzeichnung übernommen. 
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Industrie- und Handelskammer Stellungnahme vom 10.12.2020 Reg.-Nr. 20 
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Industrie- und Handelskammer Stellungnahme vom 10.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. 20 

 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die ausführliche Stellungnahme und berücksichtigt 
die Hinweise folgendermaßen: 

zu 1. und 2. gewerbliche Nutzungen 
Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sind gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in 
Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässig. Sie werden im 
Plangeltungsbereich auch nicht generell ausgeschlossen, sondern nur insoweit 
eingeschränkt, dass Ferienwohnungen, die gemäß § 13a BauNVO zu den nicht 
störenden Gewerbebetrieben gehören, als unzulässig festgesetzt werden. Mit 
Rücksicht auf die enge Bebauungsstruktur und das Konfliktpotential von 
Ferienwohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Dauerwohnen hält die 
Gemeinde diese Regelung für sinnvoll. 
Für genehmigte gewerbliche Anlagen besteht Bestandsschutz. 

zu 3.  
Die Gemeinde nimmt die Zustimmung zur Kenntnis. 

zu 4. urbanes Gebiet 
Auf Grund der bereits vorhandenen Bebauungs- und Nutzungsstruktur ist die 
Festsetzung eins Urbanen Gebiets städtebaulich nicht vertretbar. Die in 
§6a Abs.2 BauNVO genannten allgemein zulässigen Nutzungen in Urbanen 
Gebieten gehen über die in §4 Abs.2 BauNVO genannten allgemein zulässigen 
Nutzungen in Allgemeinen Wohngebieten hinaus. Das entspricht weder der 
Planungsabsicht der Gemeinde noch dem vorhandenen Bestand. 
Gemäß §13a Abs.2 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Dabei darf die geordnete 
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt werden. Der 
Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 
Im Zuge der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans wird die Gemeinde 
prüfen, ob im Bereich Strandweg die Darstellung einer Wohnbaufläche sinnvoll ist. 
Da die Größe mit weniger als 0,5 ha sehr klein ist, könnte die Darstellung im 
Flächennutzungsplan schwierig sein. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 04.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. A 

 
 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie 
folgendermaßen: 

LSG 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit 
einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG.  Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 
02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. 
Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 

Bestandskräftigkeit des B-Plans 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem auf 
Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 

Bezeichnung Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 29.11.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. B 

 
 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie 
folgendermaßen: 
zu 1.) Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 
zu 2.) LSG 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit 
einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 
02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. 
Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 
zu 3.) Bestandskräftigkeit des B-Plans 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem auf 
Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 
Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 
zu 4.) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 30.11.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. C 

 
 
 
 
 

 
 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie 
folgendermaßen: 
zu 1.) LSG 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit 
einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 
02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. 
Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 
zu 2.) Bestandskräftigkeit des B-Plans 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem auf 
Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 
Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 
zu 3.) Bezeichnung Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 
zu 4.) Nummerierung in Begründung 
Die Nummerierung in der Begründung wurde korrigiert und das Inhaltsverzeichnis 
angepasst. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 30.11.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. C 

 
 
 
 
 
 

 

 

zu 5.) Stichstraßen 
Die Bezeichnung Stichstraßen wurde durch die Bezeichnung Ringstraße ersetzt. 
 
 
zu 6.) Stichstraßen 
Der im Verfahrensablauf falsch angegeben Zeitraum wurde korrigiert. 

zu 7.) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 02.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. D 
 

 
 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie 
folgendermaßen: 

zu 1.) Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 2.) LSG 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit 
einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 
02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. 
Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 02.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.) Flurstück 4/40 
Nördlich von Flurstück 4/40 ist im Bebauungsplan eine von Bebauung 
freizuhaltende Fläche festgesetzt, die die Erreichbarkeit des Flurstücks 4/40 sichern 
soll. 

zu 4.) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 03.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. E 

 
 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie 
folgendermaßen: 

zu 1.) Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 

 

 

zu 2.) Nummerierung in Begründung 
Die Nummerierung in der Begründung wurde korrigiert und das Inhaltsverzeichnis 
angepasst. 

 

 

zu 3.) 
Die Aussage wurde in der Begründung korrigiert. 
 
 
 
 
 
 

zu 4.)  
Die Textpassage aus dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.09.2020 
wurde übernommen und durch den Hinweis auf das noch ausstehende Ergebnis 
der rechtlichen Prüfung, ob ein Vorkaufsrecht bestand, ergänzt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 03.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. E 

 
 

 

 

zu 5.) 
Der Verfahrensvermerk wurde entfernt. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.6 
erfolgt im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB. Es gelten die Vorschriften 
des vereinfachten Verfahrens nach §13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB ent-
sprechend. Demnach kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§3 Abs.1 BauGB abgesehen werden. 

zu 6.) Landschaftsschutzgebiet Kühlung 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit 
einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 
02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. 
Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 

zu 7.) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 31.11.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. F 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gewerbe abgemeldet ist. 
Das Flurstück 4/53 liegt außerhalb des Plangeltungsbereichs. Die Gemeinde sieht 
keine städtebauliche Notwendigkeit, das Flurstück 4/53 in den Plangeltungsbereich 
aufzunehmen. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 30.11.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. G 

 
 

 

 

zu 1.) Landschaftsschutzgebiet Kühlung 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit 
einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG.  Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 
02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. 
Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 

zu 2.) 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem auf 
Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 

zu 3.) 
Die Bezeichnung des Flurstücks 4/56 wurde in die Planzeichnung eingetragen. 

zu 4.) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 10.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. H 

 
 

 

 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung unterstützen, aber das Problem auf Grund 
der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 
 
 
Von den anhängigen Verfahren zur Klärung der Notwegerechte für die Eigentümer 
der Parzellen Strandweg 11-15 und18-21 bzw. einer Notwegerente an den 
Eigentümer des Flurstücks 4/81 ist bereits ein Urteil ergangen. Demnach ist der 
Eigentümer des Flurstück 4/81 lt. Urteil des Landgerichts Rostock vom 03.12.2020 
(3 O 577/19) nach §826 und §852 Satz 1 BGB verpflichtet, die unentgeltliche 
Nutzung des Grundstücks 4/81 als Weg durch die Beklagten zu dulden.  
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 18.11.2020  Reg.-Nr. I 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 18.11.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. I 

 
 
 
 

 

 

zu 4.) 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung unterstützen, aber das Problem auf Grund 
der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 
 



Gemeinde  
Elmenhorst-Lichtenhagen  

Bebauungsplan Nr.6 
Wohngebiet Strandweg in Elmenhorst 

Abwägung zum Entwurf 
(Unterlagen vom 20.10.2020) 

 

 23 
  

betroffene Eigentümer Äußerung vom 06.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. J 

 
 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie 
folgendermaßen: 
Landschaftsschutzgebiet Kühlung 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung 
vom 22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 
mit einer beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu 
kleinen Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im 
Rahmen des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der 
Grenze zum LSG.  Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der 
Antrag auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde 
am 02.02.2021 bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock 
gestellt. Auf die Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende 
Herausnahme keine Auswirkungen. Für die vorhandene Bebauung im Plangebiet 
liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 
Bestandskräftigkeit des B-Plans 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer 
vom Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem 
auf Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die 
Zustimmung des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung 
von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des 
Eigentümers voraus. 
Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 
Bezeichnung Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, 
weil diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 01.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. K 

 

 

 

 

 

zu 2.) Darstellung Carport 
Für den Bebauungsplan lag keine aktuelle Vermessung vor. In den 
Katasterunterlagen sind nicht alle hochbaulichen Anlagen eingetragen. Die 
Darstellung kann aus dem Luftbild übernommen werden, hat aber keine Relevanz 
für den Bebauungsplan. 

zu 3.)  
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer vom 
Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem auf 
Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist noch nicht abgeschlossen. 
Erst nach erfolgtem Satzungsbeschluss durch die Gemeindevertretung kann der 
Bebauungsplan in Kraft gesetzt werden.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die Zustimmung 
des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des Eigentümers 
voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 

zu 4.) Bezeichnung Wohngebiet Strandweg 
Die Bezeichnung wurde in allen Plandokumenten entsprechend geändert. 

zu 5.) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Auf Verkehrsflächen werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte nicht dargestellt, weil 
diese Rechte zum eigentlichen Zweck von Verkehrsflächen gehören. Das 
Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung entfernt. 

Abwägungsergebnis: 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung und berücksichtigt sie folgendermaßen: 

zu 1.) Landschaftsschutzgebiet Kühlung 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung vom 
22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit einer 
beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu kleinen 
Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im Rahmen des 
Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der Grenze zum LSG.  
Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag auf Herausnahme aus 
dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 02.02.2021 bei der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. Auf die Bestandsfähigkeit des B-
Plans Nr.6 hat die noch ausstehende Herausnahme keine Auswirkungen. Für die 
vorhandene Bebauung im Plangebiet liegen reguläre Baugenehmigungen vor. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 01.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Äußerung. 

zu 1.)  
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer 
vom Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem 
auf Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt gemeindliches Eigentum an der Fläche oder die 
Zustimmung des Eigentümers voraus. Die alternative Möglichkeit der Eintragung 
von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls die Zustimmung des 
Eigentümers voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 

zu 2.)  
Die Gemeinde sieht keine Notwendigkeit, für das Flurstück 4/64 Festsetzungen 
zu treffen und hat das Flurstück 4/64 aus dem Plangeltungsbereich 
herausgenommen. 



Gemeinde  
Elmenhorst-Lichtenhagen  

Bebauungsplan Nr.6 
Wohngebiet Strandweg in Elmenhorst 

Abwägung zum Entwurf 
(Unterlagen vom 20.10.2020) 

 

 26 

 

betroffene Eigentümer Äußerung vom 09.12.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeinde und das Amt Warnow-West arbeiten intensiv an der Lösung der 
Problematik im Wohngebiet Strandweg. Es ist richtig, dass die Gemeinde die 
Planungshoheit hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein 
Bebauungsplan mit klar definierten Verkehrs- und Bauflächen die Eigentümer 
vom Strandweg 10-21 bei der Konfliktlösung zwar unterstützen, aber das Problem 
auf Grund der Eigentumsverhältnisse nicht abschließend lösen kann.  

Eine Straße erhält die Eigenschaft einer öffentlichen Straße durch Widmung des 
Trägers der Straßenbaulast. Die Widmung ist öffentlich bekannt zu machen. Das 
ist für den Strandweg nie erfolgt. 

Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bebauungsplan ist nicht mit 
der öffentlichen Widmung gleichzusetzen. Eine öffentliche Widmung von 
Verkehrsflächen setzt das Eigentum des Straßenbaulastträgers an der Fläche 
oder die Zustimmung des Eigentümers der Fläche voraus. Die alternative 
Möglichkeit der Eintragung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten setzt ebenfalls 
die Zustimmung des Eigentümers voraus. 

Eine Enteignung der Fläche ist auch auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans nicht ohne Weiteres durchsetzbar. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 22.10.2020 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. N 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die ausführliche Stellungnahme und berücksichtigt 
sie folgendermaßen: 
 
 
 
 
Das öffentliche Interesse ist damit begründet, dass eine Erschließung gesichert sein 
muss. 
Der Bauträger -die Ostseehaus GmbH- schuldete den Käufern der einzelnen 
Reihenhausparzellen die Erschließung ebendieser. In einer gemeinsamen, vom 
04.12.1997 datierten Willenserklärung von Erschließungsträger und Gemeinde 
bestätigt der Erschließungsträger. dass alle Medien im öffentlichen 
Erschließungsbereich liegen und dieser nach Fertigstellung als Zuwegung an die 
Gemeinde übergeben wird. 
Zu der Übergabe des Wegegrundstücks ist es nicht gekommen, das ändert jedoch 
nichts an der vertraglich geschuldeten Eigenschaft der Grundstücke, die eine 
Erschließung einschließt. 
Wie das Landgericht Rostock in seinem Urteil vom 03.12.2020 feststellt, ist die Pflicht, 
die Erschließung zu sichern, mit dem Verkauf des Wegegrundstücks an den Käufer 
übergegangen. Nach wie vor ist die Gemeinde willens, das Wegegrundstück zu 
widmen. 
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betroffene Eigentümer Äußerung vom 22.10.2020 (Fortsetzung) Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. N 

 

 
Das jetzige Flurstück 4/81 war bereits bei Bau der Reihenhausanlage als umlaufende 
Erschließung vorgesehen. Die ringförmige Erschließung ist notwendig, weil die Breite 
der Erschließungsstraße kein Wendemöglichkeit bietet.  
 
 
Von den angeführten anhängigen Verfahren zur Klärung der Notwegerechte für die 
Eigentümer der Parzellen Strandweg 11-15 und18-21 ist bereits ein Urteil ergangen. 
Demnach ist der Eigentümer des Flurstück 4/81 lt. Urteil des Landgerichts Rostock 
vom 03.12.2020 (3 O 577/19) nach §826 und §852 Satz 1 BGB verpflichtet, die 
unentgeltliche Nutzung des Grundstücks 4/81 als Weg durch die Beklagten zu 
dulden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird das beschleunigte Verfahren gemäß §13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) angewendet. Voraussetzung für die Aufstellung von 
Bebauungsplänen der Innenentwicklung ist, dass es sich um eine Maßnahme 
innerhalb der Siedlungsstruktur handelt, die im Bebauungsplan festgesetzte 
zulässige Grundfläche 20.000 m2 nicht übersteigt und die beabsichtigte Zulässigkeit 
von Vorhaben keiner Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegt. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. 
Gemäß §13a Abs.2 Satz 2 BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach §13 Abs, 2 und 3 Satz 1 entsprechend. 
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Die in der Umgebung liegenden Emissionsquellen (Milchviehbetrieb, Windenergie-
anlagen) bleiben im Verfahren unberücksichtigt, weil die Bebauung mit der im 
künftigen Bebauungsplan geplanten Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung 
bereits vorhanden ist. 
 
 
 
 
 
Die außerhalb des Plangebiets liegenden gewerblichen Anlagen Ferienhaus 
Mahnsen, Stellplatz im Grünen, Ferienwohnung Papenhagen, Unifer International 
GmbH sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen 
 
Das Gewerbe Strandweg 17 wurde mit Datum vom 07.10.2019 abgemeldet. 
 
In Allgemeinen Wohngebieten sind nicht störende Gewerbebetriebe gemäß 
§ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig. Sie werden im Plangeltungsbereich 
mit Ausnahme von Ferienwohnungen nicht ausgeschlossen. 
Auf Grund der bereits vorhandenen Bebauungs- und Nutzungsstruktur ist die 
Festsetzung eins Mischgebiets städtebaulich nicht vertretbar. Die in 
§6 Abs.2 BauNVO genannten allgemein zulässigen Nutzungen in Mischgebieten 
gehen über die in §4 Abs.2 BauNVO genannten allgemein zulässigen Nutzungen in 
Allgemeinen Wohngebieten hinaus. Das entspricht weder der Planungsabsicht der 
Gemeinde noch dem vorhandenen Bestand. 
Gemäß §13a Abs.2 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Dabei darf die geordnete 
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt werden. Der 
Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 
Im Zuge der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans wird die Gemeinde 
prüfen, ob im Bereich Strandweg die Darstellung einer Wohnbaufläche sinnvoll ist. 
Da die Größe mit weniger als 0,5 ha sehr klein ist, ist die Darstellung im 
Flächennutzungsplan schwierig. 
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Die nördlich von Flurstück 4/40 festgesetzte, von Bebauung freizuhaltende Fläche 
sichert die Erreichbarkeit des Flurstücks 4/40. 
Die für die Ermittlung der vorhandenen Grundflächenzahl maßgebliche Grundfläche 
bezieht sich gemäß §19 Abs.3 BauNVO auf die Fläche des Baugrundstücks, die im 
Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie 
liegt. Mit der Baugrenze wird die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb des 
Baulands festgesetzt. 
Mit der textlichen Festsetzung 1.3 wird die Errichtung von Stellplätzen, Carports und 
Garagen sowie Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zugelassen. 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets Kühlung wurden mit der Verordnung vom 
22.03.2000 festgelegt und auf einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 mit einer 
beidseitig gegengestrichelten Linie dargestellt. Dabei ist es mehrfach zu kleinen 
Ungenauigkeiten an den Ortsrändern gekommen. Die Gemeinde prüft im Rahmen 
des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan den Verlauf der Grenze zum 
LSG. Für den Bereich des Wohngebiets Strandweg wurde der Antrag auf 
Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Gemeinde am 02.02.2021 
bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. Auf die 
Bestandsfähigkeit des B-Plans Nr.6 hat die noch ausstehende Herausnahme keine 
Auswirkungen. Im Übrigen gehört eine gärtnerische Nutzung nicht zu den lt. §4 der 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Kühlung verbotenen Handlungen. 
Der Zuordnungspfeil besagt, dass die Festsetzungen der Nutzungsschablone, die 
sich in der Planzeichnung auf das nördlich liegende Baugebiet bezieht, auch für das 
südlich liegende Baugebiet gelten. 
Gemäß § 1 Abs.9 BauNVO kann im Bebauungsplan bei Anwendung von § 1 Abs. 5 
bis 8 BauNVO festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der in den Baugebieten 
allgemein oder ausnahmsweise zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen 
zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden 
können, wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. Die besonderen 
städtebaulichen Gründe liegen hier im Konfliktpotential, dass sich aus der sehr engen 
Nachbarschaft von Ferienwohnen und Dauerwohnen innerhalb von 
Reihenhausbebauung ergibt und mit dem Ausschluss von Ferienwohnungen 
verhindert wird. 
Das Planzeichen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche ist 
überflüssig geworden, weil die als Ringstraße angelegte Verkehrsfläche per se dem 
Zweck Begehen, Befahren und Leitungen verlegen dient. Das Planzeichen wird aus 
der Planzeichenerklärung entfernt. 
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Für den Bebauungsplan lag keine aktuelle Vermessung vor. In den 
Katasterunterlagen sind nicht alle hochbaulichen Anlagen eingetragen. Die 
Darstellung kann aus dem Luftbild übernommen werden, ist aber ohne Relevanz. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stromversorgungsleitung im Bereich der 
privaten Vorgärten liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kappung der vorhandenen Trinkwasserversorgungsleitungen wird vom 
zuständigen Anlagenbetreiber (Warnow-Wasser- und Abwasserverband abgelehnt. 
Zu den Gründen einer ringförmigen Verlegung von Trinkwasserversorgungsleitungen 
gehören die höchstmögliche Versorgungssicherheit auch bei Betriebsstörungen und 
Spitzenlasten wie Löschwasserentnahme sowie die Sicherstellung der Hygiene in 
den Leitungen. Die erforderliche Hygiene kann in Stichleitungen nur mit erhöhtem 
Wartungsaufwand (regelmäßige Spülungen) sichergestellt werden. 
Für das Anbringen und Verlegen von Wasserversorgungsleitungen einschließlich 
Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Trinkwasser haben Eigentümer laut § 11 Abs.1 
der Wasserversorgungssatzung des  Warnow-Wasser- und Abwasserverbands eine 
unentgeltliche Duldungspflicht. 
 
Im Übrigen ist eine Versorgung der nördlichen Häuserreihe vom südlichen Teil des 
Flurstücks 4/81 abzulehnen, da die Hausanschlussleitungen, wenn überhaupt nur mit 
enormem Aufwand und Eingriff in den baulichen Bestand geändert werden könnten. 
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Die Notwendigkeit der Festsetzung einer Verkehrsfläche, in der wesentliche Teile der 
haustechnischen Erschließung liegen, ergibt sich aus der Tatsache, dass die 
Erschließung der einzelnen Wohngrundstücke auf Dauer gesichert sein muss. 
Wie aus den zuvor gemachten Ausführungen ersichtlich, gibt es keine alternativen 
Erschließungsmöglichkeiten. 
 

Das Flurstück 4/46 wurde aus dem Plangeltungsbereich ausgegliedert. Die 
Erschließung des Flurstücks 4/46 wird aber auch künftig über die auf dem Flurstück 
4/81 festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zu sichern sein. 
 

Eine Festsetzung „private Verkehrsfläche“ außerhalb des Plangeltungsbereichs ist 
nicht vorgesehen. Die von Ihnen angesprochene Fläche liegt innerhalb des 
Plangeltungsbereichs. 
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Die Bereitstellungsflächen für die beweglichen Abfall- und Wertstoffbehälter dienen 
nur dem zeitweisen Aufstellen der beweglichen Abfall- und Wertstoffbehälter der 
Grundstücke 10-16 bzw. 17-21 am jeweiligen Entsorgungstag. Für die an der 
südlichen Einmündung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung in den 
Strandweg liegenden Bereitstellungsfläche ist auf der Verkehrsfläche im 
Bankettbereich der Straße ausreichend Platz für die Aufstellung der Behälter, so dass 
sie den Verkehr nicht beeinträchtigen. Das Flurstück 4/75 ist davon nicht betroffen. 

Für die von Bebauung freizuhaltenden Sichtdreiecke ist mit der Festsetzung 1.5 
festgesetzt, dass Einfriedungen und Hecken nur bis zu einer Höhe von 0,80 m über 
Fahrbahnoberkante zulässig sind. 

Abstandsflächen dürfen lt. § 6 Abs.2 Satz 2 LBauO bis zur Mitte von öffentlichen 
Verkehrsflächen auf diesen liegen.  
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Die Aussage, dass alle Grundstücke von Süden erschlossen werden können, ist nicht 
zutreffend. Die Grundrissgestaltung der Reihenhäuser Strandweg 10-15 weist nach 
Süden keine Hauseingangstüren auf. Auf der Südseite liegen die Terrassen mit 
Fenstertüren, die von außen nicht schließbar sind. 
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Wie in der Begründung des Urteils des Landgerichts Rostock vom 03.12.2020 
(3 O 577/19) ausgeführt, handelt es sich bei der Nutzung des Flurstücks 4/81 nicht 
um Notwegerechte.  
In der Begründung des Urteils wird ausgeführt, dass der schuldrechtliche Anspruch 
der Eigentümer Strandweg 10-21 auf Nutzung der Erschließungsanlagen 
einschließlich der Duldung des Begehens und Befahrens der Zuwegung gegenüber 
der Ostseehaus GmbH als ursprünglichem Eigentümer des heutigen Flurstücks 4/81 
bestand und mit dem Verkauf dieses Flurstücks an den heutigen Eigentümer auch 
gegenüber diesem weiterhin besteht.  
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Die planungsrechtliche Zulässigkeit auf Grundlage von § 34 BauGB wird aus heutiger 
Sicht angezweifelt. Die Reihenhaussiedlung entstand auf einer landwirtschaftlich 
genutzten Fläche, die mit zwei Stallgebäuden bebaut war. Nach heutigem 
Verständnis handelte es sich um Außenbereich. Das Gebiet lag nicht in einem im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil und die Erschließung war für die beabsichtigte 
Teilung in Einzelgrundstücke nicht gesichert. 
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Zu keiner Zeit war es Ziel der Gemeinde, den Eigentümer des Flurstücks 4/81 zu 
übervorteilen. Im Gegenteil war die Gemeinde bemüht, durch verschiedene 
Angebote wie Kauf oder Flächentausch eine Beilegung des Konflikts herbeizuführen. 
Die Feststellung des Werts eines Grundstücks mit Hilfe eines 
Verkehrswertgutachtens, das durch einen unabhängigen Gutachter erstellt wird, ist 
gängige Praxis. 
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Die ringförmige Erschließung ist erforderlich, da auf Grund der geringen Breite der 
Verkehrsfläche keine Wendemöglichkeit besteht. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stromversorgungsleitung im Bereich der 
privaten Vorgärten liegt. 

Die Kappung der vorhandenen Trinkwasserversorgungsleitungen wird vom 
Anlagenbetreiber (Warnow-Wasser- und Abwasserverband abgelehnt. Zu den 
Gründen einer ringförmigen Verlegung von Trinkwasserversorgungsleitungen 
gehören die höchstmögliche Versorgungssicherheit auch bei Betriebsstörungen und 
Spitzenlasten wie Löschwasserentnahme sowie die Sicherstellung der Hygiene in 
den Leitungen. Die erforderliche Hygiene kann in Stichleitungen nur mit erhöhtem 
Wartungsaufwand (regelmäßige Spülungen) sichergestellt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Festsetzungen des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans allesamt abgelehnt und bereits jetzt eine 
Normenkontrollklage angedroht werden. 


